
Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern und Stellungnahmen hierzu 
 
Anregung 1 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist schön, das sich die Bürger der Stadt Bornheim hier mit Vorschlägen zur Umsetzung der gesetz-
lichen Vorgaben beteiligen können. Ich unterbreite Ihnen folgende Vorschläge zur Lärmreduzierung im 
Bereich Uedorf an der L 300: 
 
1. Kontrolle der vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzung. Wird bisher leider nur in einem Bereich 
am Bahnhof Uedorf, an der Verkehrsinsel vorgenommen. Hier wird jedoch wegen der Fahrbahnveren-
gung zwangsweise langsam gefahren. Die meisten Fahrzeuge, die von dort aus in Richtung Bonn 
fahren, beschleunigen hinter dem Bahnhof Uedorf und halten sich weder an die vorgegebenen Ge-
schwindigkeiten von 50 km/h bzw. 70 km/h. Die in Richtung Köln fahrenden Fahrzeuge bremsen die 
überhöhte Geschwindigkeit erst kurz vor Erreichen der Verkehrsinsel ab. Die effektivere Lösung ist 
hier eine Kontrollstelle an der Einmündung Bornheimer Str. auf die L300. Das wurde vor etlichen Jah-
ren bereits gemacht. Warum dieser Kontrollpunkt aufgegeben wurde, ist nicht nachvollziehbar. Fahr-
zeuge, die mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h fahren, sind sehr viel leiser als die schneller fahren-
den. 
 
2. Eine Möglichkeit wäre noch die permanente Geschwindigkeitsüberwachung. Der Standort eines 
"Starenkastens" spricht sich in der Regel sehr schnell  rund und somit würden sich die meisten Auto-
fahrer an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung halten. 
 
3. Natürlich wäre "Flüsterasphalt" auch eine Lösung.  Für die Anwohner wäre das eine tolle Sache. Es 
ist mir jedoch klar, dass hierfür kein Geld vorhanden ist. 
 
4. Stadtbahn Linie 16 . Auch hier wäre eine Begrenzung der Geschwindigkeit sehr effektiv. Die Bah-
nen fahren teilweise mit ca. 100 km/h Richtung Köln und überqueren bremsend den Bahnübergang 
L300 / Uedorfer Weg. ( Informationsquelle: Fahrer der Stadtbahnlinie 16 ) Auf meine Initiative im Au-
gust 2013 hin  hat das Abschleifen der Schienen im September 2013 viel gebracht. Jedoch wird es in 
letzter Zeit wieder lauter. ( Bis zu 90 dB ). Wenn jedoch Wartungsarbeiten oder Reparaturen seitens 
der HGK vorgenommen werden und die Bahnen deshalb nur ca. 50 km/h fahren liegt die verursachte 
Lautstärke bei 60 dB. 
 
Ich hoffe, auch im Interesse der Uedorfer Bürger, mit meinen Vorschlägen etwas zur Lärmreduzierung 
in Uedorf beigetragen zu haben. 
Über Ihre Resonanz würde ich mich sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Stellungnahme 
 
Zu den Punkten 1 und 2 werden Straßenverkehrsbehörde und Polizei informiert und gebe-
ten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu 
überwachen. Punkt 3 liegt in der Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen NRW. Dieser 
wurde informiert. Siehe hierzu auch die Stellungnahme des Landesbetriebs. Punkt 4 wurde 
seitens der HGK überprüft. Siehe hierzu deren Stellungnahme. 
 
 

Anregung 2 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Ist auch der Abschnitt L183 Robert Stolz Straße in Merten Richtung Brühl und Bornheim berücksich-
tigt? Hier ist nachts und tagsüber Lärm, da die Autos meist mit 70 km/h und mehr durchbrettern und 
von Bornheim kommend schon mindestens mit 60 km/h. Der damals angeblich lärmabhaltende Wall 
Robert Stolz Straße schützt die direkt dahinterliegenden Häuser gar nicht.  
 
Mit freundlichen Grüße  



 
 

Stellungnahme 
 
Zur Anregung 2 werden Straßenverkehrsbehörde und Polizei informiert und gebeten, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überwa-
chen. 
 
 
Anregung 3 
 
Schönen guten Tag, 
 
welches Verkehrsaufkommen haben Sie für die K33 ermittelt? 
 
beste Grüße 
 

Stellungnahme 

 
Die Lärmkarten wurden vom Land NRW für Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von 
mehr als 3 Millionen KFZ pro Jahr erstellt. Hierunter fällt die K 33 nicht, es sind folglich ge-
ringere Verkehrszahlen. Die K 33 ist eine Kreisstraße. Falls näherte Informationen benötigt 
werden, sind diese ggf. beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises erhältlich. 
 
 
Anregung 4 
 
Anlage zu meiner mail an umwelt@stadt-bornheim.de betreffend Lärmaktionsplan 
 
Der gestrigen Presse entnehme ich, dass ein Lärmaktionsplan bis zum 30. September zur öffentlichen 
Einsichtnahme ausliegt. Da wir heute in Urlaub fahren und erst am 08.10. wieder zurück sein werden, 
schaffen wir es leider nicht, den Plan einzusehen. Deshalb schreiben wir  Ihnen, zumal aus dem Arti-
kel auch hervorgeht, dass Vorschläge schriftlich zu machen sind. 
 
Uns geht es darum, zum wiederholten Male darauf hin zu weisen, dass die sogenannte öffentliche 
Hand sich nicht nur auf die Lärmbelästigung durch Flug- Straßen und Eisenbahnlärm und deren Be-
kämpfung konzentrieren sollte, sondern es vielerlei andere, im Nachbarschaftsbereich liegende Lärm-
belästigungen, zum Beispiel durch Motorenlärm oder durch Tiere ( mehrere Hähne, Truthähne, Pfaue 
und Schafe ) gibt, die das Maß der vorgenannten Störquellen oftmals und dann auch erheblich über-
steigen. 
 
Das ist zumal dann der Fall, wenn die Störungen in aller Regel den ganzen Tag über keine 9 Meter 
von unserem Wohnhaus geschehen und uns auf Grund der dadurch entstandenen gesundheitlichen 
Probleme oftmals nur die Flucht bleibt. 
 
Wir hoffen sehr, dass Sie diese Aspekte in Ihren Aktionsplan mit einbeziehen. 
 
Zur Verdeutlichung dieses Problems folgendes: 
Als Monteure der Firma Dänisches Möbelhaus aus Hürth bei unserer Tochter im ersten Stock neue 
Möbel montierten und sie Zeugen dieser Belästigungen wurden, sagte einer „ dann lieber an der Bahn 
wohnen, als dieses Geschrei zu ertragen.“ 
 

Stellungnahme 
 
Die beschriebene Lärmsituation ist sicher unbefriedigend, wird aber nicht von den Regularien 
der EU-Umgebungslärmrichtlinie und der Lärmaktionsplanung erfasst. Grundlage bildet hier 
das Landesimmissionsschutzgesetz, dessen Einhaltung von der Stadt Bornheim als allge-
meine Ordnungsbehörde überwacht wird. Die Anregung ist daher an die betreffende Stelle 
weitergeleitet worden. 

mailto:umwelt@stadt-bornheim.de


 
 

Anregung 5 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  
in dem LAP der Stadt Bornheim fehlen meiner Meinung nach zwei wichtige Punkte:  

  
1.) Maßnahmen gegen Lärmbelästigung durch Schrotthändler und 2.) durch Freizeitpiloten mit Gy-
rocoptern. 

  
Sachverhalt: täglich (außer sonntags) und "Rund um die Uhr" patrouillieren auf Walberberger Stra-
ßen Schrotthändler (und wohl auch anderen Ortsteilen von Bornheim) in ihren schrottreifen Trans-
portern (viele mit Kurzzeitkennzeichen, roter 06er Händler Nummer oder zugelassen in Rumänien, 

Bulgarien, Ukraine, Baltikum etc.) und lassen dabei in voller Lautstärke eine Melodie per externen 
Lautsprechern abspielen. Da alle dieselbe Melodie spielen und zwar täglich zwischen 3-10 Mal ist 
dies nicht nur eine unzumutbare Lärmbelästigung, sondern treibt den unfreiwilligen Zuhörer auch 

langsam aber sicher in den Wahnsinn. Das Ordnungsamt bzw. die Polizei hat doch bestimmt meh-
rere Möglichkeiten hier etwas zu unternehmen. Lärmbelästigung, Umweltverschmutzung, unzuläs-
siges Fahren mit roter 06er Nummer, Fahren ohne Betriebserlaubnis usw... Für Walberberg würde 

das eine erhebliche Lärmreduzierung bedeuten; auf jeden Fall mehr als jeder Flüsterasphalt o. ä. 
auf Bundesautobahnen oder Geschwindigkeitsreduzierungen auf Landstraßen. 
  
Weiterhin bitte ich Sie, die Überfluggenehmigung der Firma Gyrosky (http://gyrosky.de/#contact) 

etwas einzuschränken, da bei schönem Wetter und insbesondere an Sonn- und Feiertagen die Hob-
bypiloten immer wieder Runden über Walberberg drehen und meiner Frau aus geringer Höhe beim 
Sonnenbaden in den Ausschnitt schauen. Das Fluggerät mag ja allen Vorschriften entsprechen, 

aber wenn sonntags schon kein Schrotthändler Lärm macht, muss ja nicht noch der Gyrocopter 
stündlich über Walberberg kreisen, und dies in einer Lautstärke, so dass eine Unterhaltung nicht 
mehr möglich ist. Vielleicht kann ja ein Schalldämpfer montiert oder Walberberg an Sonn- und 

Feiertagen nicht überflogen werden. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 

Stellungnahme 
 
Die beschriebene Lärmsituation ist sicher unbefriedigend, wird aber nicht von den Regularien 
der EU-Umgebungslärmrichtlinie und der Lärmaktionsplanung erfasst. Grundlage bildet hier 
das Landesimmissionsschutzgesetz, dessen Einhaltung von der Stadt Bornheim als allge-
meine Ordnungsbehörde überwacht wird. Die Anregung ist daher an die betreffende Stelle 
weitergeleitet worden. 
 
 

Anregung 6 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
mit Interesse habe ich in den Medien und im Internet Ihr Vorhaben betr. einer Lärmaktions-
planung verfolgt. 
Bereits in 01/2014 hatte ich in dieser Sache – Verkehrssituation auf der L 183 in Dersdorf –  
unserem Ortsvorsteher Herrn Ewald Keils ein Schreiben zu kommen lassen. Siehe Anhang. 
Herr Keils hat diesbezüglich am 15.05.2014 einen Antrag an den Verkehrs- und Planungsaus-
schuss/Stadtentwicklung unter Vorlage 351 formuliert. 
Ich bitte Sie die Vorstellungen der Grünewaldstraße-Anlieger betr. einer Verkehrsberuhigung 
in Ihren Lärmaktionsplan aufzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

http://gyrosky.de/#contact


 
 
Stellungnahme 

 
In der Sitzung am 14.05.2014 ist die Durchführung eines straßenverkehrsrechtlichen Anhö-
rungsverfahrens zur Überprüfung der Regelungen zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

einstimmig beschlossen worden.  
 
 
 


